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An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 

die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nicht rechtsfähigen Anstalten 
 

nachrichtlich 
an die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 

die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
den Berliner Beauftragten für Datenschutz  

und Informationsfreiheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben I Nr. 82 / 2011 
 
 
Weiteranwendung der GGO I 
 
Die Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung, Allgemeiner Teil (GGO I) 

vom 8. Mai 2001 (DBl. I S. 61) ist mit Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft getreten (siehe  

§ 71 GGO I). Die Beschlussfassung des Senats über die Neufassung der GGO I ist für das 

zweite Halbjahr 2011 vorgesehen. Bis zum Inkrafttreten der Neufassung sind die Regelungen 

der außer Kraft getretenen GGO I wegen des Grundsatzes der Selbstbindung der Verwaltung 

(vgl. Pfennig/Neumann, Verfassung von Berlin, Kommentar, 3., neubearbeitete Auflage 2000, 

Artikel 66, 67 Rn. 30) weiter anzuwenden. 

 
 
Im Auftrag 
 
Kaulitz 

   


